
(lbschrijt 

3 D 455/38 

Im Namen des Deut schon Volkes 

a 

In der Strafsache gegen den Kraftfahrer S R 
in Haaren, zur Zeit im Gerichtsgefähgnís in Paderborn in Uhtersuchungg 
haft, 

wegen Rassenschande 
hat das Reichsgericht, 3- StrofSenot, in der Sitzung 
vom ll. Juız 19}8, an der teilgenommen haben 

als Richter: . 

der Reichs gerichtsrat .Dr.Hartung als Vorsitzender, 
die Heichsger tchtsräte Sbheurlen und .Dr.wagner, 
der Kammerger tchtsratäuth und 
der Landger tchtsdirektor Schaefer, 

als .Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Reichsonualt .Dr.Kirchner, 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: 
der Sekretär Gflnzel 

auf die Revision des Angeklagten nach mündlicher Verhandlung 
für Recht erkannte 

DOS Urteil des Landgerichts in .P a d e r b o r n vom 25. März 1938 
wird nebst den ihm zu Grunde liegenden .Feststellungen aufgehoben; die 
Sache wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an die Vorin- 
stanz zurückverwiesen. 

Von Rechts wegen 
Grün: 
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Bas Landgericht stellt fest, daß der Vater des .Angeklagten Voll- 
Jude, seine HUtter aríscner Abstammung ist. Nach § 2 .Abs. 2 der 1. VO 
2. Re tchsbürgerG' vom 14. November 1935 ist nur die Kennzeichnung als 
Mischling ersten Grades- nicht die Rassenzugehörigkeit der Eltern, sonn 
denn die Abstammung von den Großeltern maßgebend. nu das Urteil (B1.4 
um.) ausdrücklich den Hbrtlaut dieser Bestimmung wiedergibt, sie also 
dem Gericht bei der Urteilsfällung gegenwärtig war, muß die erwähnte 
Feststellung dahin verstanden werden, daß die Großeltern väterltchern 
seits volljudiseh, die Großeltern mütterltchseíts arisch sind. Ist 
der Angeklagte demgemäß an sich Htschlíng ersten Grades, so kann er 
sich nach §§ 2, .5 Abs. zfsıuzscne nur strafbar gemacht haben„ nenn er 
gemäß ,§ 5 .Abs. 2b der 1. VO 8. RBurgG als Jude gilt, d.h. bei Erlaß 
des Gesetzes der jüdischen Rel igionsgemeinschaft angehört hat. 

Hierbei kommt es nicht auf die innere Haltung des Einzelnen, auf 
seine Stellungnahme zu den Kultushandlungen einscNltefifiteh der 88fl 
schneidung und der Konfirmation an; Rast Bd. 70 S; 301 (302. 303). 
Es ist also ohne Bedeutung, ob der .Angeklagte die jüdischen oder die 
christlichen .Feste gefeiert hat. Die Frage, ab Jemand nach Haßgabe des 
§ 5 Abs. Zu der 1. VO zu R8UrgG der jüdischen Religionsgemeinschaft a 
gehört, kann nur' nach äußeren Merkmalen beurteilt werden. 

Die. Ausführungen des Landgerichts lassen in dieser Beziehung bei: 
neu Rechtsirrtum erkennen. Der Urtetlszusammenhang ergibt, daß nach 
der Auffassung des Gerichts der Vater durch die Anmeldung des Angeklagt 
den bei dem Standesamt als zur Jüdischen Religion gehörig und durch . 
die Veranlassung der Beschneidung nach außen zu erkennen gegeben hat, 
daß er die Aufnahme des Angeklagten in die Jüdische Religíonsgemeínı 
Schaft veranlaßt hat» Seinen Austritt gemäß dem preußischen Gesetz 
vom 30. November 1920 hat der Angeklagte erst am 27, August 1936› 
also nach dem Stichtag erklärt. Der Hinweis der Revision, daß nach § 5 
des Re tchsgesetzes über die rel igiöse Kindererziehung vom 15; Juıı 
1921 nach Vollendung des 14. Lebensjahres dem Kinde die Entscheidung 
darüber ersteht, zu uelchem religiösen Bekenntnis es sich halten will› 
ist richtig. Aber eine solche Entscheidung hat der Angeklagte vor dem 
Stichtag nach den Urteils feststellungen nicht getrqfifen; er ist bis 
dahin nicht aus der jüdischen Religionsgemeinschaft (dem JUdentum) auf 
getreten. In dem Fernbleiben von KUltushandlungen und dergleichen 
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liegt keine solche Entscheidung. Nach den Feststellungen des Landgeı 
r tchts hat sich der .Angeklagte selbst bei seinen polizeilichen An=› und 
Abmeldungen wiederholt als zur Jüdischen Rel igionsgemeinschaft gehörig 
bezeichnet. .Die gegentetltgen Behauptungen der Hevísionsbegrundung 
stellen steh als ein Ankämpfen gegen die tatsächlichen Feststellungen 
des angefochtenen Urteils dar. Sie können von dem Revistonsger acht, 
das an die Feststellungen der Vorinstanz gebunden .ist, nicht berück= 
stchtígt werden Für die Richtigkeit der Feststellungen trägt ledig= 
lieh der Tatr tchter die Verantwortung. .Die Tatsache, daß sich der An= 
geklagte wiederholt in polizeilichen Ann und' Abmeldungen als zur Jüdin= 
sehen Religionsgemeinschaft gehörig bezeichnet hat, konnte auch in an- 
derer Weise als durch Verlegung der Urkunden bewiesen werden, da es 
nicht auf den Wortlaut der Urkunden ankam. Bloß sich das Gericht in 
verfahrens rechtlich unzulässiger Heise Kenntnis vonden Eintragungen 
verschafft hätte, ist nicht dargetan. Einen Antrag auf Verlegung be= 
stimmtet Urkunden haben laut Sitzungsniederschrift der Angeklagte und 
sein Verteidiger in der Hauptverhandlung nicht gestellt. 

Bezüglich der H ı sagt das Urteil, sie sei deutsch- 
bluttg. Nähere Angaben über ihre Abstammungsverhältntsse fehlen. Bas 
Heutsiansger seht ist daher nicht in der Lage, 
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zu prüfen, ab das Geh 
nicht ohne Rechtsirrtum die .Deutschblütigkeit der H] | als 
nachgewiesen angesehen hat. .Dieser Mangel nötigt zur Aufhebung des Ur» 
teils und zur Zurückverwetsung der Suche an die Vorinstanz. Regen der 
Anforderungen, die an den Nachweis der Abstammung zu stellen sind, 
wird auf RGSM Bd. 72 S. 161 /73 verwiesen. Für die neue Verhandlung 
wird es zweckmäßig sein, auch die rasetsche Abstammung des Angeklag= 
ten an Hand von Urkunden bis zu den Großeltern darzulegen und darüber 
Feststellungen zu treffen, ob der .Angeklagte bis zu seinem 1936 er= 
klärten Austritt in den Listen der Jüdischen Gemeinde geführt und zu 
der Jüdischen Kultussteuer veranlagt war. 

ges. Hartung Sbheurlen fía garer 
Gu oh Sofa ehe r 
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